
Bekanntmachung
Aufstufungsabsicht von Straßen und Wegen in der Gemeinde Winhöring

Vollzug des Art. 7 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)

Der Bauausschuss der Gemeinde Winhöring hat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.05.2026 für die
nachfolgende, Teilstrecke des öffentlichen Feld- und Waldweges Nr. 15 (im beiliegenden Lageplan rot
gekennzeichnet) die Absicht der Aufstufung gemäß Art. 7 BayStrWG beschlossen.

Begründung:
Im Zuge des Ausbaus und der Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Nr. 2 wurde diese um 53m des

bisherigen öffentlichen Feld- und Waldweges Nr. 15 verlängert. Hierdurch und durch den Zu- und

Abfahrtsverkehr zu den Lagergebäuden hat dieser Teil die Verkehrsbedeutung einer
Gemeindeverbindungsstraße erlangt. Der Bauausschuss der Gemeinde Winhöring hat deshalb die Absicht
der Aufstufung der Teilstrecke gemäß Art. 7 BayStrWG beschlossen.

Straße:
Stadt/Gemeinde:

Landkreis:

Widmungsbeschränkung:

Flurnummern:

Anfangspunkt:

Endpunkt:

Länge:
Baulastträger:

Weg in Enhofen Siedlungsbauern West- Ost; ÖFW 15

Winhöring;

Altötting;
Keine;
1629/5 Gemarkung Winhöring

Bisheriger Endpunkt der GV2

Einfahrt zu den Lagergbäuden des Anwesens Enhofen 5c

0,053km
Gemeinde Winhöring

Die Absicht der Abstufung wird hiermit drei Monate bekanntgemacht.

Die Absicht der Abstufung kann während der üblichen Öffnungszeiten in der Zeit vom 20.05.2026 bis
einschließlich 21.08.2026 im Rathaus, Zimmer Nr. 2 (Bauamt), Obere Hofmark 7, 84543 Winhöring,
eingesehen werden.

Winhöring, 19.05.2026

Brandmüller, 1. Bürgermeister

Bekanntmachungsnachweis:
Veröffentlicht am:

20.05.2026

Gelöscht am:

21.08.2026

Für die Richtigkeit:

Datum, Unterschrift
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Aufstufungsstrecke
F15zuGV2

Erstellt von: Doris Böhme, GEMEINDEVERWAL.TUBffi04.2026
ein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV 2026
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